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Arbeitsrecht 
(Nr. 017/2006) 

 
 

Betriebsratswahl: Wahlvorstand hat 
nur Gültigkeit der Liste zu prüfen 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Der Wahlvorstand ist weder nach § 6 Abs. 4 Wahlordnung 
(WO) [§ 6 Abs. 3 WO 2001] noch nach § 10 Abs. 2 und 3 Abs. 4 
WO berechtigt zu beschließen, eine eingereichte Wahlvor-
schlagsliste um die Lichtbilder der Kandidaten zu ergänzen.  
 
Er hat lediglich zu prüfen, ob eine Liste gültig ist oder nicht. Hat 
er die Liste für gültig anerkannt, hat er sie in der eingereichten 
Form unverändert auszuhängen. 
 
Beschluss des BAG vom 03. Dezember 1987 
Aktenzeichen : 6 ABR 79/85 
 
Veröffentlicht : Arbeitsrecht im Betrieb - AiB 
1 / 2006 
14.01.2006 


